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SACHVERHALT UND ANTRAGE 

I. Auf die europäische Patentanmeldung 80 100 586.9, die am 

5. Februar 1980 unter Inanspruchnahme der Prioritt aus der 

deutschen Voranmeldung vom 6. Februar 1979 angemeldet worden 

ist, 1st am 9. September 1981 das europäische Patent 

0 016 935 auf der Grundlage von zwei PatentansprUchen er-

teilt worden. Diese lauten: 

U1.  Verfahren zur Wärmebehandlung von fein]cornigem Gut, ins-

besondere von Zementrobmaterial, unter Verwendung eines von 

den Abgasen eines Drehrohrofens durchströmten mehrstufigen 

Zyklonvorwärmers, wobei in eine im untersten Bereich des 

Zyklonvorwärmers befindliche Vorkalzinationszone hochschwe-

feihaltiger Brennstoff eingefUhrt und die gesamte in der 

Vorkalzinationszone benötigte Verbrennungsluft durch den 

Drehrohrofen zugefUhrt wird, dadurch gekennzeichnet, daB die 

Ofenabgase von Eintritt in die Vor]calzinationszone bei Ab-

gastemperatur entstaubt werden und mindestens ein Teil des 

anfa11enden Staubes verworfen wird. 

2. Anlage zur DurchfUhrung des Verfahrens nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daB zwischen dem Drehrohrofen (3) 

und dem untersten Zykion (4) des mehrstufigen Zyklonvorwär-

mers (1) ein Abscheidezyklon (2) angeordnet ist, dessen zum 

untersten Zykion (4) des Vorwärmers (1) fUhrende Abgaslei-

tung (9) die Vorkalzinationszone bildet." 

II. Gegen die Erteilung des europäischen Patents hat die Em-

sprechende am 9. Juni 1982 Einspruch eingelegt und den Wi-

derruf des Patents wegen mangeinder erfinderischer Tätigkeit 

beantragt. Die BegrUndung wurde zum Teil auf neu genannten 

Stand der Technik (DE-B--1 174 241 (2)), im Ubrigen auf die 

im PrUfungsverfahren berUcksichtigten Druckschriften 

DE-B2-2 356 740 (1) und DE-A1--2 558 506 (3) gestUtzt. 
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III. Durch Entscheidung vorn 14. Juli 1983 hat die Einspruchsab-

teilung den Einspruch zurUckgewiesen und hierzu ausgefUhrt, 

daI3 (1) dem beanspruchten Verfahren am nächsten komme, indem 

gemäB dieser Lehre die Plgase des Drehrohrofens vor Eintritt 

in die Vorkalzinationszone entstaubt werden und mindestens 

ein Teil des anfallenden Staubes verworfen wird, während ge-

mäI3 (3) die staubbeladenen Abgase vorkaiziniert werden. Die 

bekannte Entstaubung erfolge gem13 (1) allerdings erst nach 

AbkUhlung der Of enabgase durch Luft, während die erfindungs-

gemäl3e Entstaubung bei Abgastemperatur durchgefUhrt werde. 

Zwar habe man nach (2) auch schon Of enabgase ohne vorherige 

AbkUhlung vorn mitgefUhrten Staub befreit, d.h. die Entstau-

bung bei Abgasternperatur vorgenommen, jedoch handle es sich 

dabei urn ein Verfahren ohne Vorkaizination. Damit könne aber 

die Druckschrift (2) dern erfindungsgemä8en Erfordernis auf 

ZufUhrung der gesamten in der Vorkalzinationszone benotigten 

Verbrennungsluft durch den Drehrohrofen nicht entsprechen. 

GemI3 den Entgegenhaltungen (1) und (3) wUrden der Vorkaizi-

nationszone neben der durch den Drehrohrofen zugefUhrten 

Luft noch weitere Quellen zugänglich gemacht. 

Urn zu dern beanspruchten Verfahren zu gelangen, konnte der 

Fachmann weder zu einer Kombination von Verfahrensrnerkrnalen 

aus den bekannten entgegengehaltenen Verfahren angeregt wer-

den, da diese Verfahren sich, wie zuvor gezeigt, in wesent- 

lichen Schritten voneinander unterschieden, noch batten bei 

einer Kombination die erfindungsgemäl3 erzielten Wirkungen 

erwartet werden können. 

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 16. Sep-

tember 1983 unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerde-

gebUhr Beschwerde eingelegt und diese am 23. November 1983 

irn wesentlichen etwa wie folgt begrUndet: 

. . . I . . • 
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Aus (1) sei ein Verfabren zuin Brennen von Zement aus Zement-

robmaterial in einer Vorkalzinierungs- und Sinterstufe be-

kannt. Danach könnten Zementklinker mit niedrigem Alkali-, 

Chior- und Schwefelgehalt hergesteilt werden, obwohl die 

Rohxnaterialien und/oder die Brennstoffe einen hohen Gehalt 

an solchen flUchtigen Stoffen aufwiesen. (1) offenbare also 

dem Fachxnann nicht nur die Merkmale des Gattungsbegriffs des 

angegriffenen Patentanspruches, sondern auch die Aufgaben-

stellung, nämlich die Beherrschung der von flUchtigen Stof-

fen, wie Alkalien, Chior und Schwefel verursachten Problerne 

in Zementanlagen (Anbackungen, Schmelzphasen oder derglei- 

chen). 

Zur Lösung der aus (1) bekannten Aufgabe wUrden die Of enab-

gase vor Eintritt in die Vorkalzinationszone entstaubt und 

mindestens ein Teil des anfallenden Staubs verworfen. Der 

einzige Unterschied zwischen der Lehre gemI3 (1) und dem Ge-

genstand des Anspuchs 1 nach dem angegriffenen Patent liege 

lediglich darin, daB die Ofenabgase vor Eintritt in den Vor-

kaizinator bei Abgastemperaturen entstaubt werden. Diese 

Mai3nahme sei jedoch aus (2) bekannt. 

Es liege daher nahe, die nach (2) vorgeschlagene Entstaubung 

der Ofenabgase bei Abgastemperatur zu Ubertragen auf die aus 

(1) bekannten VerfahrensmaBnahmen zur Verringerung der 

flUchtigen und schädlichen Bestandteile aus Robmaterialien 

und Brennstoffen. 

Im Ubrigen habe die Patentabteilung bei der technischen Wer -

tung von (3) Ubersehen, daB gemI3 Anspruch 4 der gesamte für 

den gesonderten BrennprozeB erforderliche Sauerstoff unmit-

telbar durch den Sinterofen zugefUhrt werde. Es gehore aber 

zum Standardwissen des Fachmanns, ohne daB es eines besonde-

ren Nachweises bedurfe, daB hierbei die Ofenabgastemperatur 
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niedriger läge als bei anderen Verfahren. Sei also aus (3) 

bekannt, den in der Vorkalzinationszone benotigten Luftsau-

erstoff in gleichwertiger Weise und mit gleicliwertigem Er - 

foig entweder aus dem KUhier oder aus dem Drehrohrofen zu 

ziehen, so mUsse auch bei der Entgegenhaltung (1) unter-

steilt werden, dal3 der zur Kaizinierung des Rohxnaterials be-

notigte Luftsauerstoff durch den Drehrohrofen gezogen werden 

kann. 

Ahnliche Uberlegungen mUl3ten auch fUr die beanspruchte Vor-

richtung gelten. 

V. 	Diesem Vorbringen tritt die Patentinhaberin etwa wie folgt 

entgegen: 

Zum einen werde nicht bestritten, dal3 man bei einem Vorkal-

zinationsverfahren die gesamte in der Vorkalzinationszone 

benotigte Verbrennungsluft durch den Drehrohrofen zufUhren 

könne, zum anderen sei jedoch für das aus (1) ersichtliche 

Verfahren, und zwar für alle AusfUhrungsvarianten, unzwei-

feihaft, daB dort die gesamte in der Vorkalzinationszone be-

nötigte Verbrennungsluft nicht durch den Drehrohrofen zuge-

fUhrt werde, sondern zu einem wesentlichen Teil direkt vom 

KUhier komme. 

Das Verfahren nach (2) falle unstreitig nicht unter den Gat-

tungsbegriff des Anspruches 1, da keine Vorkaizination des 

vorgewärmten Gutes vor Eintritt in den Drehrohrofen vorgese-

hen sei. (2) enthalte keine Lehre, die Ofenabgase bei bgas-

temperatur zu entstauben und miridestens einen Teil des an-

fallenden Staubes zu verwerfen. Vielmehr wUrden die Abgase 

des Drehrohrofens zunchst entstaubt, wobei der gesamte 

Staub, auf dem noch keine Alkalien niedergeschlagen sind, in 

den Drehrohrofen zurUckgefUhrt werde. Die noch gasförmigen 
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Alkalien gelangten dann mit den entstaubten Ofenabgasen in 

eine Rauchgasleitung, in die ein feinkörniger kalter Fest-

stoff eingefUhrt werde. Auf diesem wUrden die Alkalien nie-

dergeschlagen. Der alkalibeladene Feststoff werde im 2. Zy-

kion abgeschieden und zum Teil aus dem System entfernt. 

Durch die EinfUhrung des feinkörnigen kalten Feststoffes er-

folge eine erhebliche AbkUhlung der Of enabgase, so da3 diese 

bei der anschliel3enden Staubabscheidung im 2. Zykion nicht 

mehr die ursprUngliche Abgastemperatur besäl3en. 

Das Verfahren nach (3) offenbare nicht mehr als die ohnehin 

im Oberbegriff des Anspruches 1 des angegriffenen Patents 

enthaltenen Merkmale. Das Problem der Entfernung von Schad-

stoffen aus dem System durch Abscheidung von Stäuben aus den 

Ofenabgasen sei dort Uberhaupt nicht angesprochen. 

Es sei nicht ersichtlich, wie (1),, (2) und (3) ohne erfinde-

rische Tätigkeit sinnvoll kombiñiert werden könnten. So leh-

re (1) und (2), daI3 zur Abscheidung schadstoffhaltiger Stäu-

be aus den Ofenabgasen zunächst eine KUhiung zum Zwecke der 

Kondensation der zunächst noch gasförmigen Alkalien auf dem 

Ofenabgasstaub erforderlich sei. Hiervon gehe keine Anregung 

aus, dal3 es unter bestiminten Verhältnissen möglich ist, ohne 

vorherige KUhiung des Ofenstaubes die Schadstoffe aus den 

Ofenabgasen zu entfernen. 

Die der Erfindung zugrundeliegende Erkenntnis, wonach die 

Schwefelverbindung dann schon weitgehend als an den Ofen-

staub gebundener Feststoff vorliegen und aus dem System aus-

getragen werden können, wenn die gesamte in der Vorkaizina-

tionszone benötigte Verbrennungsluft durch den Drehrohrofen 

zugefUhrt wird, liege nicht auf der Hand. Dies ergebe sich 

schon daraus, dal3 man seit vielen Jabren in der Praxis Anla-

gen betreibe, die nach dem im Oberbegriff des Anspruches 1 
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genannten Verfahren arbeiten, ohne bisher erkannt zu haben, 

dal3 hierbei eine einfache Entstaubung der Ofenabgase ohne 

vorherige AbkUhlung gendge, tmi die schwefelhaltigen Schad-

stoffe weitgehend aus dem System zu entfernen. 

BezUg].ich Anspruch 2 Ubersehe die Einsprechende, daL3 das 

Aggregat 14 gemäl3 Figur 3 von (1) nicht nur als Staubab-

scheider, sondern zugleich als Misch- und KUhlbehälter die-

ne. DemgegenUber sei bei der Anlage gemI3 dem angegriffenen 

Patent das zwischen dem Drehrohrofen und dem untersten Zy-

kion angeordnete Element ein reiner Abscheidezyklon. 

VI. Beide Parteien haben hilfsweise mUndliche Verhandlung bean-

tragt. Diese hat am 12. April 1984 stattgefunden. Dabei wur-

de der bisherige Vortrag etwa wie folgt ergänzt: Nach Auf- 

fassung der Einsprechenden sei es präsentes allgemeines 

Fachwissen, daB die beim Klinkerbrennen anfallendenflUchti-

gen Verunreinigungen bei Temperaturen zwischen 800 und 

1000°C an den vom Abgas mitgerissenen Staubpartikeln konden-

sieren und zwar die Alkalien am unteren und die schwefelhal-

tigen Verbindungen am oberen Ende dieses Temperaturbereichs. 

Es gehöre ferner zmi präsenten aligemeinen Fachwissen, daB 

bei Verzicht auf separate Luftzufuhr zum Brenner in der Vor-

kaizination und damit bei ZufUhrung der gesamten Verbren-

nungsluft fUr die Vorkalzinationszone durch den Sinterofen 

dessen .Abgastemperatur fällt. Es sei daher zu erwarten gewe-

sen daB diese Art der LuftfUhrung die Möglichkeit der Jth-

scheidung schwefelhaltiger Verunreinigungen auf dem Ofen-

staub bei der so erniedrigten Abgastemperatur bot. 

Die Einsprechende und BeschwerdefUhrerin beantragt daher, 

die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das 

Patent zu widerrufen. 

. . . I . . . 
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DemgegenUber beantragt die Patentinhaberin, die Beschwerde 

der Einsprechenden zurUckzuweisen. Diesen Antrag begrUndet 

sie zusätzlich im wesentlichen wie folgt: 

Bei der Zementherstellung sei der wrmewirtschaftliche As-

pekt am wichtigsten. Der erfindungsgemäl3 erzielte Vorteil 

gegenUber (1) liege ausschliel3lich auf diesem Gebiet. Es 

werde nicht bestritten, daB die Lehre von der Kondensation 

der alkali- und schwefelhaltigen Verunreinigungen, wie von 

der Einsprechenden vorgetragen, ailgerneines Fachwissen ist; 

dieses sei jedoch "nicht präsent". Ferner werde nicht be-

stritten, dal3 die Absenkung der Flammentemperatur im Sinter-

ofen, nicht jedoch der Abgastemperatur, als Folge der o.g. 

von (1) abweichenden LuftzufUhrung aligemeines Fachwissen 

ist, wenngleich ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Grö-

Ben eingeräumt werde. 

Ungeachtet dieses Fachwissens habe man bisher die KUhiung 

zur Abscheidung der Verunreinigungen als notwendig erachtet, 

wie (1) und (2) lehre, so daB ein Vorurteil der Fachwelt be-

standen habe. Der Erfindung liege die Idee zugrunde, daB man 

unter bestirnmten Umständen, nämlich bei vernderter Luftzu-

fUhrung auf eine AbkUhlung der Ofenabgase verzichten und so 

die schwefelhaltigen Verunreinigungen auf dein Staub nieder-

schiagen könne. Hierzu seien gedanklich drei insgesamt nicht 

naheliegende Teilschritte notwendig gewesen, nämlich daB man 

zwischen den flUchtigen Verunreinigungen Alkali und SO 2  

differenzieren mUsse, daB man ferner die Of enabgasteinperatur 

durch den fibergang von der direkten zur indirekten Luftzu-

fuhr zur Vorkaizination senken könne, und schliel3lich, daB 

man durch Kombination dieser Schritte die Ofenabgase urimit-

telbar entstauben und so die schwefelhaltigen Verunreinigun-

gen binden und aus dem Cyclus austragen könne. 

. . . / . . . 
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ENTSCHEIDUNGSGRUNDE 

1. Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen von Artikel 106 

bis 108 und der Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Gegen die Fassung der geltenden PatentansprUche bestehen 

keine formale Bedenken. 

3. In Ubereinstimmung mit der Einspruchsabteilung bewertet die 

Kainrner (1) als den dem Gegenstand des angegriffenen Patents 

am nchsten liegenden Stand der Technik. Im Zusammenhang mit 

dem dort zitierten Stand der Technik wird von Schwierigkei-

ten berichtet, die sich bei der Zernentherstellung durch die 

Verwendung von Rohstoffen und/oder Brennstoffen mit hohem 

Anteil an flUchtigen Stoffen wie Alkali, Chior und Schwefel, 

besonders an Na 20, K 2 
 0 und SO 2  ergeben (Spalte 1, Zei-

len 57 - 64 und Spalte 4, Zeilen 34/35 in Verbindung mit 

Spalte 3, Zeilen 5 - 33). (1) berichtet weiter, daB dieun-

erwUnschte Akkumulation der fltichtigen Verunreinigungen, die 

zur Verstopfung der Vorerhitzer des Mehrstufenzyklonenvor-

warmers fUhren, bislang durch Bypass-schaltung umgangen wor-

den ist. Dabei wird ein Teil des Abgases aus dent Drehrohr-

ofen abgezweigt, mit KUhiluft vermischt und durch die rasche 

AbkUhlung eine Kondensation der fi.Uchtigen Verunreinigungen 

auf dent im Ofenabgas befindlichen Staub erreicht. Der Staub 

wird dann durch Elektrofilter abgeschieden und aus der Anla- 

ge entfernt (Figur 1 in Verbindung mit Spalte 3, Zeilen 

34-47). 

Das in (1) beanspruchte Verfahren vermeidet die mit dent By-

pass verbundenen Nachteile (Spalte. 3, Zeile 48 - Spalte 4, 

Zeile 33), besonders wärmewirtschaftlicher Art dadurch, daB 

die störenden flUchtigen Verunreinigungen auf dent vom Abgas 

des Drehrohrofens mitgerissenen Staub kondensiert werden und 
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der mit diesen Verunreinigungen beladene Staub aus dem Gas 

abgeschieden wird bevor er der Vorkalzinierungsstufe und dem 

Vorwnersystem zugefUhrt wird (vgl. Spalte 4, Zeilen 34 - 

43). Diese Kondensation wird durch Vermischen der staubhal-

tigen (Drehrohr)Ofenabgase mit KUhiluft bewirkt (vgl. An-

spruch 1, Spalte 6, Zeilen 60 - 64 und Figuren 2 und 3 in 

Verbindung mit der Beschreibung). Dabei wird die KUhlluft 

entweder in eine Mischkamrner 11 (Figur 2) oder in einen Zy-

klonabscheider 14 (Figur 3) eingefUhrt und die Abscheidung 

des an flUchtigen Verunreinigungen angereicherten Ofenstaubs 

im Zykion 12 (Figur 2) oder 14 (Figur 3) vorgenommen. Dieser 

Ofenstaub wird dann Uber 13 und C (Figuren 2 und 3) zumin-

dest teilweise aus der Anlage entfernt (Anspruch 1). Nach 

der Vorkaizinierung durchströmen die Angase ein Mehrstufen-

zykionsystem, in dem das Rohmaterial vorgewärmt wird (vgl. 

Ziffer 1 von Figur 2). 

Die in (1) beschriebenen Ausfuhrungsformen (Figuren 2 und 

3), auch die des dort genannten Starides der Technik (Figur 

1), beruhen somit auf dem Prinzip, die flUchtigen Verünrei-

nigungen auf den hierzu eigens abgekUhlten Ofenstaubteilchen 

niederzuschlagen und diese dann mindestens teilweise aus der 

Zementherstellungsanlage zu entfernen. In der Praxis werden 

die den Sinterofen 2 mit 1000 bis 1100 ° C verlassenden Abgase 

mit vorerhitzter KUhiluft aus dem nachgeschalteten Klinker-

kUhier 3 in der Mischkamrner 11 bzw. im Zyklonabscheider 14 

vermischt und dadurch auf etwa 800 ° C abgekUhlt (vgl. Fig. 2 

urid 3 und Spalte 4, Zeilen 44 - 54). Auf diese Weise wird 

dein Zirkulieren der flUchtigen Stoffe in der Anlage und de-

ren daraus resultierenden Akkumulierung entgegengewirkt und 

ein Zusetzen der Zykione und/oder SchUttrinnen vermieden 

(vgl. Spalte 3, Absatz 2 und Spalte 7, Zeilen 24 - 30). 

. . . I . . . 
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4. 	Nach den Angaben in der vorliegenden europäischen Patent- 

schrift soil dem hier beanspruchten Verfahren die Aufgabe 

zugrundeliegen, das vorstehend genannte Verfahren so auszu-

bilden, daB sich unter Beibehaltung der grundsätzlichen Vor-

zUge der Vorkaizination auch bei Einsatz von hochschwefel-

haltigem Brennstoff eine wesentliche Entlastung des Schwe- 

felkreislaufs bei geringem Energiebedarf, d.h. niedrigem 

Wärmeverbrauch, ergibt (vgi. Seite 2, Zeilen 50 - 53). 

Nach Rechtsprechung der Karnrner ist jedoch bei der Beurtei-

lung der technischen Aufgabe auf objektive Kriterien abzu- 

stellen (vgl. "Reaktionsdurchschreibepapier" Mitsbl. EPA 

1981, 206, "Metaliveredlung" Axntsbl. EPA 1983, 133). HierfUr 

qualifiziert sich nur das gegenUber dem nächstliegenden 

Stand der Technik tatsächlich Erreichte (vgl. auch "Aryloxy-

benzaldehyd" Axntsbl. EPA 1982, 217). 

Wendet man diesen Ma3stab hier an, so darf die auf ausdrUck-

liches Befragen der Patentinhaberin in der mUndlichen Ver-

handlung abgegebene Erklrung nicht Ubergangen werden, wo-

nach für das Verfahren nach dem angegriffenen Patent als 

einzige technische Verbesserung gegenUber (1) die Verringe-

rung des Wärmeverbrauchs bei der Zementherstellung geltend 

geinacht werden könne. Zugleich besttigt die Patentinhabe-

rin, daB bereits beim Verfahren nach (1) der mit Verbackung 

oder Verstopfung im Vorwärmersystem verbundene Schwefel-

kreislauf verringert wird, selbst wenn hochschwefelhaltiger 

Brennstoff zum Einsatz kommt. Dies steht auch in Uberein-

stimmung mit den Angaben in (1), wonach u.a. Brennstoffe mit 

hohem Gehalt an flUchtigen Stoffen, wie Schwefel verwendet 

werden können (vgl. Spalte 1, Zeilen 57 - 61). 

Dem Verfahren nach dem angegriffenen Patent liegt daher die 

Aufgabe zugrunde, den mit der AbkUhlung der Ofenabgase nach 
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(1) verbundenen Nachteil zu vermeiden und so die Wärmebilanz 

dieses Verfahrens zu verbessern. 

Diese Aufgabe wird dadurch gelost, daB die gesamte in der 

Vorkaizinierung benötigte Verbrennungsluft durch den Dreb-

rohrofen zugefUhrt wird, die Ofenabgase vor dem Eintritt in 

die Vorkalzinationszone entstaubt werden und mindestens em 

Teil des anfallenden Staubes verworfen wird. 

5. 	Diese Lehre ist dem angezogenen Stand der Technik - unstrei- 

tig - nicht zu entnebmen, also neu. 

Es ist daher zu prUfen, ob sie auf erfinderischer Tätigkeit 

beruht. Dem Fachmann, der sich das Ziel gesteckt hatte, die 

Wärmebilanz des Verfahrens nach (1) durch Verzicht auf den 

Zusatz von KUhiluft vor der Entstaubung der Ofenabgase zu 

verbessern, standen nur zwei mogliche Varianten für die 

LuftzufUhrung zur Brennstufe der Vorkaizination zur VerfU-

gung, wie sie beide im Prinzip - wenngleich ohne Hinweis auf 

eine Schadstoffentfernung - in (3) dargesteilt sind, nämlich 

entweder direkt (vgl. Seite 10 ab Mitte bis Seite 11, Absatz 

1 nach der (hier stets benutzten) Erstnumerierung in Verbin-

dung mit der Figur, besonders Luftleitung 12) oder indirekt 

durch den Sinterofen (vgl. Seite 8, Absatz 2 und Anspruch 4 

i.V. mit der Figur, wobei Leitung 12 entfällt). Dadurch bot 

sich wahiweise die Moglichkeit, entweder die Temperaturbe-

dingungen im Sinterofen durch direkte Luftzufuhr (zur Vor- 

kaizinierung) unverändert beizubehalten oder durch indirekte 

Luftzufuhr dort gemäBigtere Temperaturen einzustellen, ohne 

dabei natUrlich die Sintergrenztemperatur zu unterschreiten 

(vgl. den die Seiten 8 und 9 UberbrUckenden Absatz). Letzte-

res ergibt sich aus dem aligemeinen Fachwissen, wonach der 

durch indirekte Luftzufuhr zur Vorkaizination bedingte Luft-

Uberschul3 un Sinterofen zu einer niedrigeren Flanunentempera- 

. . . / . . . 
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tur des Brenners fUhrt. Das Bestehen eines solchen allgemei-

nen Fachwissens ist zwischen den Beteiligten nicht streitig 

und bedarf daher keines Belegs, wie der erst 2 Tage vor der 

inUndlichen Verhandlung eingegangenen Literaturstelle Cement-

Data-Book, Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin, 1. Aufi. 

1976, Seiten 430 - 433 1 	 so daB Uber die 

Rechtzeitigkeit der Vorlage dieses Beweismittels gemäi3 Art. 

114 (2) EPU nicht entschieden zu werden braucht. 

Auch die Patentinhaberin räurnt em, daB zwischen Flaznmentem-

peratur und Ofenabgastemperatur ein Zusammenhang besteht; 

dies kann nur bedeuten, daB eine reduzierte Flammentempera-

tur am heil3en Ofenende eine reduzierte Abgastemperatur am 

kUhleren Of enende zur Folge hat. 

Es ist daher festzuhalten, daB bei dern wärmewirtschaftlich 

diktierten aufgabengem13en Abgehen vom Konzept der Luftzu-

fUhrung nach (1) nur die Mögiichkeit bestand, entweder die 

Ofenabgastemperatur von generell 1000 bis 1100°C beizubehal-

ten (direkte Luftzufuhr zur Vorkaizination, vgl. hierzu (1), 

Spalte 4, Zeilen 67/68) oder alternativ niedrigere Abgastem-

peraturen in Betracht zu ziehen. 

6. Wenn der Fachmann die Entfernung der flUchtigen Verunreini-

gungen nach (1) nicht aus den Augen verlieren wolite, konnte 

die Wahi zwischen den genannten beiden Varianten aufgrund 

des weiteren ailgerneinen Fachwissens Uber die Kondensations-

temperaturen der Alkalien und der schwefelhaltigen Stoffe 

nur auf die indirekte LuftzufUhrung fallen; denn die hohen 

Abgastemperaturen von 1000 bis 1100°Cbei direkter Luftzu-

fuhr zur Vorkaizination liei3en keine ausreichende Abschei-

dung auch nur der schwefelhaltigen Verunreinigungen erwar-

ten, weil diese bekanntlich am oberen Ende des zwischen 800 

und 1000°C liegenden Temperaturbereichs am Ofenstaub konden- 

. 



13 

sieren. Anders verhält es sich hingegen mit den infolge in- 

direkter Luftzufuhr reduzierten Abgastemperaturen, die als 

bekannt vorausgesetzt werden dUrfen und offenbar bei etwa 

1000 ° C oder leicht darunter liegen (vgl. EP-A-16 935: Abgas-

temperatur im Abscheider 2 von 960 ° C). Diese Temperaturen 

boten die Gewähr für die Kondensation der im grol3en Umfang 

eingeschleusten und verflUchtigten Schwefelverbindungen di-

rekt, d.h. ohne eigene AbkUhlung aus dem Ofenabgas, wenn-

gleich in etwas geringerem Ausrnal3 als bei 800 ° C vgi. (i)7 
infolge der bekannten Temperaturabhngigkeit der Kondensa-

tion. 

7. 	NatUrlich war auch bei diesen reduzierten Abgastemperaturen 

nicht mit einer Abscheidung der Alkalien zu rechnen, weil 

diese erst am unteren Ende der Temperaturskala zwischen 800 

und 1000 ° C kondensieren. Dies muI3te angesichts der aus-

schliel3lich bestehenden beiden Moglichkeiten hingenommen 

werden. Offensichtlich kam es der Patentinhaberin nur auf 

die Unterbrechung des Schwefelkreislaufs an, der infolge des 

Einsatzes hochschwefelhaltiger Brennstoffe in den Vorder- 

grund tritt (vgl. die vorliegende Patentschrift Seite 2, 

Zeilen 12 - 27, 52/53 und Figur 2). Ob und wie der Alkali- 

kreislauf unterbrochen wird, ist weder ersichtlich noch 

geltend gemacht oder gar belegt worden. Es wurde lediglich 

vorgetragen, dal3 im Sinne eines ërsten erfinderischen Teil-

schrittes zwischen den beiden Arten von flUchtigen Verunrei-

nigungen gedanklich zu differenzieren war. Nach Auffassung 

der Kammer ist diese Differenzierung nicht die Folge eines 

erfinderischen Gedankens, sondern das unausweichliche Re-

sultat der aufgabengemäl3 gebotenen Anderung der Luftzufuhr 

zur Vorkalzinationszone. 

Gleiches gilt Ubrigens für die von der Patentinhaberin ge-

danklich konstruierten Teilschritte 2 und 3, wie unter Ab-

schnitt 5, Absatz 2 und Abschnitt 6 ausgefUhrt. 

. . . / . . . 
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B. 	Mangels Nachweis kann ein etwaiges Ausbleiben von Schwierig- 

keiten, wie Anbackungen im Vorwärmersystem. trotz Belassen 

der Alkali-Verunreinigungen in der Anlage der Patentinhabe- 

rin nicht zugute kommen. Dem brauchte auch nicht weiter 

nachgegangen zu werden; denn, wie ausgefUhrt, zwang die auf-

gabenbedingte Anderung der LuftfUhrung nach (1) bei gleich-

zeitiger Beibehaltung der im Vordergrund stehenden Entfer -

nung schwefelhaltiger Schadstoffe zur indirekten Luftzufuhr 

bel der Vorkaizination, so daB auch der Nachweis eines viel-

leicht Uberraschenden Effekts dem nicht erfinderisch Han-

deindenin den Schol3 fallen mul3te und aaher zur BegrUndung 

der erfinderischen Ttigkeit des geschUtzten Verfahrens 

nichts beigetragen hätte, (vgl. T 69/83 Entscheidung vom 

5. April1984 "Thermoplastische Formmassen", zur Veröffent- 

lichung vorgesehen). 

9. Einen Unterschied zwischen ailgemeinein und "prsentern" all-

gerneinen Fachwissen, wie ihn die Patentinhaberin ohne nähere 

Begrtindung macht, sieht die Kammer nicht. Ailgemeines Fach-

wissen ist jener Erfahrungsschatz, den der einschlägige 

Fachmann nicht eigens nachzuschlagen braucht, well er ihn 

stets parat hat. 

10. Die Patentinhaberin kann auch nicht mit dem Argument gehört 

werden, der Gegenstand des angegriffenen Patents könne des-

haib nicht nahegelegen haben, weil seit vielen Jahren in der 

Praxis Anlagen betrieben werden, die nach dem Oberbegriff 

des geltenden Anspruchs 1 arbeiten, ohne daB man erkannt ha-

be, dali zur Entfernung schwefelhaltiger Schadstoffe eine 

einfache Entstaubung der Ofenabgase ohne vorherige AbkUhlung 

genUgt; diese Argumentation läuft nämlich im wesentlichen 

darauf hinaus, dali eine bisher von der Praxis nicht aufge-

griffene Verfahrensvarlante wegen ihrer Neuheit auch erf in- 

. . . / . . . 
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derisch sein mui3. Ein solcher Autornatismus ist im Europa-

ischen PatentUbereinkommen nicht vorgesehen, vielmehr stel-

len Neuheit und erfinderische Tätigkeit unabhängig voneinan- 

der zu beurteilende Patentierungserfordernisse dar (vgl. 

Art. 52 (1), 54 und 56 EPU). 

Ubrigens ist weder geltend gemacht, noch nachgewiesen wor-

den, da3 für die Verbesserung nach dem angegriffenen Patent 

ein seit langem bestehendes unerfUiltes dringendes BedUrfnis 

bestand. Der Umstand, daB hierbei offensichtlich keine Alka-

liabscheidung möglich ist, könnte eher als Anzeichen gegen 

ein dringendes BedUrfnis gewertet werden. Zudem sind die 

hier einzig relevanten, weil mit Vorkaizinierung ausgefUhr- 

ten Verfahren nach (1) und (3) nur wenige Jahre vor dem 

Prioritätsjahr (1979) des angegriffenen Patents, namlich 

1975 und 1977 publiziert worden und deuten somit nicht dar-

auf hin, daB seit langem ein BedUrfnis bestand. 

11. Zusarnrnenfassend erweist sich das Verfahren nach Anspruch 1 

des angegriffenen Patents aus der Sicht der Aufgabe nicht 

nur als nächstliegender, sondern durch die Au fgabenstel lung 

zwangsläufig bedingter einzig möglicher Losungsweg nach dem 

Stande der Technik. Er beruht daher nicht auf erfinderischer 

Tätigkeit. Wenn die Patentinhaberin geltend macht, der Er-

foig ihrer Arbeitsweise beruhe auf der Uberraschenden und 

erfinderischen Erkenntnis, wonach die Kondensation der 

schwefelhaltigen Schadstoffe bereits im weniger heil3en Tern- 

peraturbereic1i des Drehrohrofens unter Bildung von CaSO4  

erfolge, von wo es mit dem Abgas ausgetragen und mittels des 

nachgeschalteten Abscheiders entfernt werde, Ubersieht sie, 

daB es sich hierbei urn die naturwissenschaftliche Erklärung 

des aufgrund empirischer Kenntnis zu erwartenden Effekts der 

Kondensation und Abscheidung dieser Schadstoffe, nicht aber 

urn eine Erkenntnis handelt, die den Fachmann zu einer ande- 

ren als der naheliegenden Handlungsweise gefUhrt hatte. 

. . . I . . . 
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12. Beruht aber die Entstaubung der Of enabgase vor ihrern Em-

tritt in die Vorkalzinationszone bei .bgastemperatur mittels 

eines zwischen Drehrohrofen und dern untersten Zykion eines 

nachgeschalteten mehrstufigen Zyklonvorwäriners befindlichen 

Abscheidezyklons nicht auf erfinderischer Tätigkeit, so 

kommt der Ausbildung der ztmi unteren Zyklon 4 des Vorwrmers 

fUhrenden Abgasleitung des Abscheiders als Vorkaizinations- 

zone, wie in Anspruch 2 des angegriffenen Patents bean-

sprucht, nur der Rang Ublicher Ingenieursarbeit, nicht aber 

eigene Erfindungsqualität z,u. Dies ist auch von der Patent-

inhaberin nicht behauptet worden. 

FORMEL DER ENTSCHEIDUNG 

Aus diesen GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 

1.) Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben. 

2.) Das europäische Patent 16 935 wird widerrufen. 

Der GeschäftsstellenlDeainte: 
	 Der Vorsitzende: 

gez. J. Rflckerl 	 gez. D.L.T. Cadman 


